
Leitlinien	zur	satzungsgemäßen	Vergabe	von	Geldern	des	Vereins	Kraichtal	hil:	e.V.		

Gelder	können	nach	Beschluss	des	Vorstandes	vergeben	werden	für	Projekte,	Maßnahmen,	
Ak@vitäten,	Hilfen	und	materielle	Inves@@onen,	die	folgenden	Zwecken	dienen:	

• Soziale	und	kulturelle	Integra@on	von	hilfebedürJigen	Personen	in	die	GesellschaJ		

• Erlangen	von	Deutschsprachkenntnissen	und	MuNersprachkenntnissen,	Nutzung	von	
kulturellen	und	interkulturellen	und	sons@gen	Bildungsangeboten		

• Freie	Jugendhilfe	für	hilfebedürJige	Kinder	und	Jugendliche,	z.B.	Kinder-	und	
Jugendbetreuung,	Kinder-	und	Jugenderholung,	außerschulische	Jugendbildung,	
Hausaufgabenbetreuung,	interkulturelle	Jugendbegegnung	und	Jugendberatung	

• Völkerverständigung	und	interkulturellen	Akzeptanz	von	Menschen	unterschiedlicher	
HerkunJ	oder	Kultur	

• Nachhal@ge	Entwicklung	zum	Wohle	für	Mensch	und	Umwelt		


